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LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE  MASSNAHMEN

Rodung von Gehölzen nur außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit der Vögel
(nur vom 1. Okt. bis 28. Febr.)

... 1

Anpflanzung einheimischer und standortgerechter Strauchgruppen

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Abgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

Nummer einer landschaftspflegerischen Maßnahme

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Hinweise zum Baumschutz

während des Baubetriebes und den Waldumbaumaßnahmen gem. DIN 18 920
zu schützender Gehölzbestand

Anlage von Entwässerungsmulden in Erdbauweise; mind. 5 % der Flächen sind mit
gebietsheimischen Gehölzen zu bepflanzen; Ansaat einer standortgerechten krautreichen
Regio-Saatgutmischung

Entwicklung staudenreicher Krautsäume durch Ansaat einer kräuterreichen,
standortgerechten und Regio-Saatgutmischung

nicht überbaubare, gärtnerisch anzulegende Grundstücksfläche

Artenschutzrechtliche Erfordernisse (§ 9 Abs. 6 i.V.m. § 39 und § 44 ff. BNatSchG)

Kontrolle der Habitatbäume durch einen Fachgutachter auf eine Quartierfunktion für
Vögel oder Fledermäuse; Festsetzung weiterer Maßnahmen durch die Fachperson

Vermeidungsmaßnahmen gegen Vogelschlag an den Gewerbeneubauten

V = Vermeidungsmaßnahme   /   A = Ausgleichsmaßnahme
..P = Maßnahmen auf privaten Flächen   /   ..Ö = Maßnahmen auf öffentlichen Flächen

175
2

Höhenlinie

Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern

Wohn- / Nebengebäude

Wanderweg

Zaun

LEGENDE

250

BESTAND

Grenze des
räumlichen Geltungsbereiches

Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Wirtschaftsweg

GE

PLANUNG

Gewerbegebiet

Regenrückhaltebecken / Mulden
(Öffentliche Fläche)

Böschung

R

Wi

Wartungsweg

Flächen für Wald
(Waldumbau / Waldabstandsfläche)

Beläge:
A
Pfl
Sch

Asphalt
Pflaster
Schotter

Verkehrsflächen

Baugrenze, überbaubare
Grundstücksfläche

Umgrenzung von Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

Poller

Wa

SCHUTZGEBIETE  /  GESCHÜTZTE  FLÄCHEN  UND  STRUKTUREN

Fläche nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
0957 - natürlicher Silikatfels, Stand 2008
0958 - natürlicher Silikatfels, Stand 2008
0959 - natürlicher Silikatfels, Stand 2008

Quelle: Lanis RLP (https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php)

Biotopkomplexe gem. Biotopkataster Rhld-Pf., TK 6611 Hermersberg
0308 - Sandsteinfelsen N Queidersbach, Stand 2008

0308

Biosphärenreservat "Pfälzerwald" (BSR-7000-001)
Entwicklungszone (BSR-7000-001-138)

BIOTOPTYPEN

A - WÄLDER

AK 1

AK 0 Kiefernwald

gem. Biotoptypenkatalog des Landesamtes für Umwelt, RLP (Stand 06/2020)

Kiefernmischwald mit
einheimischen Laubbaumarten

BSR

0959

BF 3 Einzelbaum, Laubbaum

BF 3 Einzelbaum, Nadelbaum

BB 2 Einzelstrauch, Laubgehölz

BD 5 Schnitthecke, Nadelgehölze

B - KLEINGEHÖLZE

BF 2 Baumgruppe

BL 1 Totholz (stehend)

Höhlenbaum

mehrstämmiger Baum

BF 3

BF 3

EA 1 Wiese, mäßig intensiv genutzt

E - GRÜNLAND

HA 0 Acker

H - WEITERE ANTHROPOGEN BEDINGTE 

HJ 1 Ziergarten

gewerbliche Bauflächen gemischte Bauflächen

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (FNP ehem. VG Kaiserslautern-Süd, Stand 2013)

Sonderbauflächen

LB 0

L - ANNUELLENFLUREN,
     FLÄCHENHAFTE HOCHSTAUDENFLUR

BF 4 Obstbaum

MagerwieseED 1

MG S

GehölzstreifenBD 3
BIOTOPE 

PLANUNG

V 2 Ö/P

ERLÄUTERUNG  DER  LANDSCHAFTSPFLEGERISCHEN  MASSNAHMEN

V 1 Ö/P Beachtung des Bodenschutzes bei Bauarbeiten gem. DIN 18 915 und DIN 19731, § 202 BauGB

Art der bau-
lichen Nutzung Teilfläche

Grundflächen-
zahl

Bauweise Dachneigung

maximal zulässige
Traufhöhe

Flächenschallpegel
Tag

maximal zulässige
Firsthöhe

Flächenschallpegel
Nacht
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A5

Umgrenzung von Flächen für Nutzungs-
beschränkungen oder für Vorkehrungen
zum Schutz gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Fußgängerbereich

Öffentliche GrünflächeÖG1

V 3 Ö

EE 1 brachgefallene Fettwiese

Hochstaudenflur, flächenhaft
(Brennnessel-
Dominanzbestand)

Hochstaudenflur mittlerer bis
trockener Standorte, flächenhaft

LB 2

Zusatzmerkmale:

kb2   Hecke mit Einzelbäumen   /   oa   strauchreich   /   oj   totholzreich
ol   Waldsaum, staudenreich mit Gehölzaufwuchs   /   tb6   markante Baumgruppe

VB 1

V - VERKEHRS- UND WIRTSCHAFTSWEGE

Feldweg, befestigt

VB 2 Feldweg, unbefestigt

Verwendung von versickerungsfähigen Belägen bei Oberflächenbefestigungen
Im gesamten Plangebiet sind die zu befestigenden Oberflächen (z.B. Zufahrten, Wege, Parkplätze) möglichst mit
wasserdurchlässigen Oberflächenmaterialien anzulegen (z.B. Rasenfugenpflaster, Schotter). Bituminöse und betonierte
Oberflächen sind ausschließlich für Flächen zulässig, die für den Schwerlastverkehr zugänglich sind.

V 3 Ö Kontrolle von betroffenen Habitatbäumen (Bäume mit Höhlen und Rindenabplatzungen) vor
einer Rodung auf Quartiersfunktionen für Vögel oder Fledermäuse durch einen Fachgutachter
Vor der Ausführung von Waldumbau- und Verkehrssicherungsmaßnahmen müssen an den betroffenen Habitatbäumen
Kontrollen durch einen Fachgutachter auf eine Quartiersfunktion der Strukturen durchgeführt sowie bei Bedarf weitere
Maßnahmen (z.B. Schaffung von Ersatzquartieren, Rodung außerhalb Quartiersnutzung etc.) durch den Fachgutachter
formuliert werden.

V 4 Ö Rodung und Rückschnitt von Gehölzbeständen (inkl. Waldumbau- und Verkehrssicherungs-
maßnahmen) sind nur im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar außerhalb
der Brut- und Aufzuchtphase von Vögeln durchzuführen

V 5 Ö/P

V 6 P

V 7 Ö

Verwendung von Lampen mit geeignetem Farbton im insektenfreundlichen Spektralbereich
für die Außenbeleuchtung im gesamten Plangebiet
Es sind nur vollabgeschirmte Natriumdampflampen (NAV) oder bernsteinfarbene LED-Leuchten mit sehr geringen Ultraviolett-
und Blauanteilen zu verwenden. Es sind nur Außenbeleuchtungen mit möglichst zielgerichteter Ausleuchtung und
geringstmöglicher Abstrahlung in die Umgebung zulässig. Gebäude und Betriebsflächen dürfen nur zeitlich beschränkt
(Bewegungsmelder) und indirekt mit senkrecht nach unten gerichtetem Lichtstrahl beleuchtet werden.

Erhalt und Schutz von Gehölzen gemäß während des Baubetriebes DIN 18 920 / R SBB 2023
Als Schutzmaßnahmen sind in erster Linie zu berücksichtigen:
· keine Abgrabungen und Aufschüttungen im unmittelbaren Wurzelbereich,
· Vermeidung von Bodenverdichtungen im Wurzelbereich,
· ggf. Schutz der Gehölze durch die Aufstellung eines Bauzaunes während der Bauphase,
· Schutz des Stammes und des Astwerkes bei Bauarbeiten im unmittelbaren Umfeld, ggf. durch Abmarkierung bzw.

Anbringung eines Schutzzaunes

Vermeidungsmaßnahmen gegen Vogelschlag durch geeignete Gestaltung von Glasfronten
Bei der Herstellung von flächigen Glasbauteilen (z.B. Fenster, die über mehr als ein Geschoss gehen, Balkonverglasung
usw.) ist durch geeignete Maßnahmen der Vogelschutz zu beachten.

V 8 Ö Waldumbaumaßnahme innerhalb der Baumfallzone
Die im Plangebiet gelegenen Waldrandbestände (Flächen für Wald) sind zu erhalten. Wegen der Gefahr umstürzender
Bäume und des Übergreifens von Bränden sind hochwüchsige Bäume aus dem Baumfallzonenbereich zu entnehmen.
Diese Waldrandbereiche sind durch Waldumbau- und Pflegemaßnahmen zu entwickeln

Vermeidungsmaßnahmen:

A 2 P

A 1 P Begrünung und gärtnerische Anlage der nicht überbaubaren, unbefestigten
Grundstücksflächen innerhalb des Gewerbegebietes
Die nicht überbaubaren Baugrundstücksflächen sind als Vegetationsflächen herzustellen, gärtnerisch zu gestalten, zu
pflegen und dauerhaft zu erhalten.  Je angefangener 500 m² nicht überbaubarer Grundstücksfläche ist ein Laubbaum-
Hochstamm II. Ordnung gemäß Gehölzliste anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Ausgleichsmaßnahmen:

Extensive Begrünung von Dachflächen
Empfehlung einer extensiven Dachbegrünung für Flachdächer und flach geneigte Dächer mit einem Neigungswinkel von
bis zu 5° unter Berücksichtigung von ggf. erforderlichen technischen Anlagen.

A 3 P Fassadenbegrünung
Baulich geschlossene Fassadenabschnitte und/oder fensterlose Fassadenflächen von mehr als 30 m² sind durch das
Anpflanzen von Kletter- oder Schlingpflanzen zu begrünen.

Begrünung von Stellplätzen
Nicht überdachte Stellplatzflächen sind durch Bäume zu begrünen. Für je vier Stellplätze ist eine mindestens 1,5 m breite
Pflanzinsel anzulegen, die mit geeigneten Laubbaum-Hochstämmen und bodendeckenden Sträuchern zu bepflanzen ist.
Die Stellplätze selbst sind mit Rasengittersteinen herzustellen und zu begrünen.

A 5 Ö Anlage und naturnahe Gestaltung des Regenrückhaltebeckens sowie der
Entwässerungsmulden auf ehemaliger Ackerfläche
Die geplante Niederschlagswasser-Rückhaltefläche sowie die Entwässerungsmulden sind naturnah auszubilden und
punktuell mit Sträuchern zu bepflanzen:
· Ausbildung in Erdbauweise
· Anlage von wechselnden Böschungsneigungen
· strukturreiche Beckensohle mit unterschiedlichen Feuchtestufen
· Entwicklung der Sohle durch Sukzession
· Einschränkung der Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen auf das unbedingt notwendige Mindestmaß

Anpflanzung von Strauchhecken und Entwicklung von Staudensäumen und Krautfluren auf
den öffentlichen Grünflächen ÖG 1 bis ÖG 4

A 4 P

A 6 Ö

V 2 Ö/P
V 1 Ö/P

A 3 P
A 4 P

V 5 Ö/P
V 6 P

A 1 P
A 2 P

A 6 Ö
V 4 Ö
V 8 Ö

V 4 Ö V 8 Ö

V 3 Ö

A 5 Ö
A 5 Ö

A 5 Ö

A 5 Ö

A 6 Ö

V 7 Ö

A 6 Ö

A 6 Ö

A 6 Ö

A 6 Ö

A 6 Ö

A 6 Ö
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